
Stand: 01.01.2019 

 
 

Gebühren, Abgaben und Steuern 
in der Gemeinde Rastede 

 
 
Müllabfuhrgebühren (werden vom Landkreis Ammerland erhoben): 
 

   Restmüll     Gebühr jährlich        Biomüll   Gebühr jährlich 
    60 l (14-tg.)   54,00 €     60 l  26,52 € 

  60 l (4-wtl.)   27,00 €     80 l  35,36 € 
  80 l (14-tg.)   72,00 €   120 l  53,04 € 

    80 l (4-wtl.)   36,00 €   240 l          106,08 € 
120 l (14-tg.) 108,00 € 

  120 l (4-wtl.)   54,00 €   
240 l (14-tg.) 216,00 € 
240 l (4-wtl.) 108,00 € 
 

Sollte einmal mehr Müll anfallen als üblich, kann zusätzlich ein 
Hausmüllsack (2,00 €/Stk.) /  Biopapiersack (1,00 €/Stk.) mit zur Abfuhr 
bereitgestellt werden. Die amtlich zugelassenen Müllsäcke erhalten Sie in 
folgenden Verkaufsstellen: 
 
 Raiffeisen Warengenossenschaft Rastede, Ladestr. 1, Rastede 
 Fa. Heinemann, Inh. Horst Bohmann, Kleibroker Str. 99, Rastede 
 Fa. Stückemann, Oldenburger Str. 76, 26180, Hankhausen 
 Fa. Dünne, Wiefelsteder Str. 119, Nethen 
 Kiosk Brandse, Elbestr. 2, Wahnbek 
 Raiffeisen Warengenossenschaft Hahn, Zur Waage 4, Hahn 
 

 

Hundesteuer 
- Für den ersten Hund  43,00 € 
- Für den zweiten Hund  61,00 € 
- Für jeden weiteren Hund  80,00 € 
 

 

Die Straßenreinigungsgebühren betragen jährlich je Straßenangrenzung 
(je angefangene 35 Meter)        18,00 € 
 



Stand: 01.01.2019 

 

Hebesätze für Grundsteuer 
- Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft, usw.)   330 % 
- Grundsteuer B (Unbebaute Grundst., Gebäude, usw.)  350 % 
 
Die Bemessungsgrundlage ist der Messbetrag, der vom zuständigen 
Finanzamt anhand des Einheitswertes ermittelt wird.   
 

Hebesatz für Gewerbesteuer      360 %  
 

 

Fäkalschlammbeseitigungsgebühr / Abwasserabgabe 
Für das Entleeren von Kleinkläranlagen beträgt die Gebühr 98,00 € und 
bei abflusslosen Sammelgruben 77,50 € je abgefahrenen cbm. 
 
Die Abfuhr erfolgt bei Anlagen, die dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechen alle 2- 4 Jahre (je nach Größe und Auslastung der Anlage). 
Bei allen übrigen Anlagen erfolgt die Entleerung jährlich. Zusätzlich muss 
bei diesen Anlagen die Abwasserabgabe (z.Zt. 17,90 €/Pers.) erhoben 
werden. 
 

 

Abwassergebühr 
Für alle am Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke erfolgt die 
Abrechnung der Abwassergebühren nach dem Frischwassermaßstab. Die 
Gebühr beträgt 2,00 €/cbm verbrauchten Wassers.  
Herabsetzungen können auf Antrag erfolgen, wenn z.B. für die 
Gartenbewässerung Wasser nicht in das Kanalnetz eingeleitet wird. Hierzu 
ist es erforderlich einen geeichten Zwischenzähler fest einzubauen.  
 

 

Niederschlagswassergebühr 
Für alle an der Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossenen 
befestigten oder überbauten Grundstückflächen beträgt die Gebühr 0,23 € 
je m². Bei Änderung der befestigten bzw. überbauten Grundstücksflächen 
wenden Sie sich an den Geschäftsbereich 1 – Bauen und Verkehr.  
 

 

Bei Fragen, Anträgen usw. wenden Sie sich bitte an das Steueramt der  

Gemeinde Rastede, Sophienstr. 27, 26180 Rastede 

Tel.: 04402 / 920 – 128 

Fax: 04402 / 920 – 228 

E-Mail: steueramt@rastede.de 


